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Die KPMG Tax News bieten Ihnen 

aktuelle Informationen, diesmal aus 

der Rubrik Personalverrechnung 

 

Der Unabhängige Finanzsenat (UFS) 

hat ausgesprochen, dass den 

Dienstgeber hinsichtlich der privaten 

Verwendung von durch dienstlich 

veranlasste Flüge erworbenen 

Bonusmeilen eine Lohnsteuer-

haftung trifft. Das Finanzministerium 

hat jetzt zur Bewertung dieses 

Vorteils Stellung genommen. 
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Personalverrechnung / Bewertung des privaten 
Verbrauchs von beruflich angesammelten 
Bonusmeilen 

Der Unabhängige Finanzsenat (UFS) hat ausgesprochen, dass der Dienstgeber 

hinsichtlich der privaten Verwendung der durch dienstlich veranlasste Flüge 

erworbenen Bonusmeilen Lohnsteuer und Lohnnebenkosten abführen muss 

(siehe dazu Serviceline Personal News Nr. 4/2008). 

Die Finanzverwaltung hat nun im Rahmen des 1. Wartungserlasses 2008 zu den 

Lohnsteuerrichtlinien (LStR) zur Bewertung dieses Vorteils Stellung genommen. 

Demnach kann der Sachbezug pauschal mit 1,5 % der vom Arbeitgeber 

getragenen Aufwendungen, die Bonuswerte vermitteln (zB Flüge, 

Hotelunterkünfte), geschätzt und der Vorteil für das gesamte Kalenderjahr 

spätestens im Dezember bei der Lohnverrechnung für Dezember berücksichtigt 

werden. 

Weiters wird festgehalten, dass kein zu versteuernder Sachbezug vorliegt, wenn 

der Dienstnehmer dem Dienstgeber gegenüber schriftlich erklärt, dass er an 

einem Kundenbindungsprogramm nicht teilnimmt oder wenn der Dienstgeber dem 

Dienstnehmer nicht die Möglichkeit einräumt, die erworbenen Vorteile privat in 

Anspruch zu nehmen. Werden die Bonusmeilen nur für dienstliche Flüge 

verwendet (zB Upgrading), kommt es ebenfalls zu keinem Sachbezug. 
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